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Teil 1

Grundlagen, Analyse und Neuordnung





§ 1 Einleitung

A. Offenlegungsdruck und Berichtssysteme 

I. Offenlegung als regulatorischer Trend

Mehr Informationen und weitere Transparenz haben sich seit längerem zum 
dominierenden regulatorischen Trend entwickelt. Das gilt nicht nur für die 
Finanzberichterstattung, die, meist in Reaktion auf spektakuläre Unternehmens-
zusammenbrüche und Kapitalmarktkrisen, zu immer weiteren, detaillierteren 
und vertiefteren disclosures greift, um Markteilnehmer, Aktionäre und Dritte 
zu schützen und zu besseren Allokationsentscheidungen zu befähigen. Auch das 
Gesellschaftsrecht und die Entwicklung von Regeln zur Unternehmensführung 
in der modernen Corporate Governance folgten dem historischen Leitmotiv, 
dass „sunlight the best disinfectant“1 sei, um schädliche Interessenkonflikte 
offenzulegen und zu vermeiden, ineffiziente Verflechtungen und verkrustete 
Vermachtungen aufzubrechen und den Markt der Unternehmenskontrolle durch 
Transparenz zu stärken. Offenlegung und Transparenz gelten als Eckpfeiler 
einer marktbasierten Unternehmenskontrolle,2 nicht nur im Interesse der Ak-
tionäre und Kapitalmarktteilnehmer, sondern zugleich auch der weiteren Stake-
holder, nicht zuletzt sogar der Öffentlichkeit, die zunehmend Aufklärung über 
vermeintliche oder wirkliche Missstände in den großen Aktiengesellschaften als 
Unternehmen öffentlichen Interesses erwartet und durchsetzt.

Es unterliegt keinen Zweifeln, dass dieser regulatorische Trend anhalten 
wird. Ordnungspolitisch erscheint er gegenüber materiellen Verhaltensregeln 
und zwingenden Strukturvorgaben als der generell schonendere und vor allem 
marktorientiertere Eingriff.3 In der rechtspolitischen Praxis, besonders in der 
europäischen wie internationalen Harmonisierung, kommt hinzu, dass sich die 
durch Offenlegung erreichte Transparenz oft genug als am besten konsens-
fähiger, bisweilen einzig erreichbarer Kompromiss anbietet.4 Die durch das 

1 Brandeis, Other People’s Money – and How the Bankers Use it, S. 62.
2 OECD-Principles of Corporate Governance, 2004, S. 49; zur Bedeutung der Transparenz 

in der deutschen Corporate Governance Böcking, in: FS Pohle, S. 247–277, 250 ff.
3 Zur europarechtlichen Gebotenheit dieser milderen Eingriffsform Schön, in: FS Canaris, 

S. 1191, 1198 ff.
4 Vgl. Schön, in: FS Canaris, S. 1191, 1201 f.
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Scheitern der 5. (Struktur-) Richtlinie5 symbolisierten Probleme struktureller 
Vollharmonisierung lösten einen Wandel der Harmonisierungsmethoden6 aus, 
bei dem rechtspolitisch machbare wie auf die gesellschaftsrechtliche Vielfalt 
Rücksicht nehmende Informations- und Publizitätsvorschriften in den Vorder-
grund traten.7 Insbesondere die High Level Group of Company Law Experts 
favorisierte gegenüber materiellen Regelungen den verhaltenssteuernden Druck 
der disclosures und betonte ihre Effektivität wie Flexibilität.8 Dem folgte bereits 
der Aktionsplan 2003 zum europäischen Gesellschaftsrecht.9 Noch deutlicher 
setzt der Aktionsplan 201210 mit nicht weniger als sieben der sechzehn ge-
planten Vorhaben auf Transparenz zur weiteren Harmonisierung und verbes-
serten Corporate Governance.11 „Nur“ Transparenz einzufordern kann aber zu 
regulatorischer Dichte führen, die durch den entstehenden Konformitätsdruck 
die Verhaltensspielräume einengt und zugleich durch Informationsüberlastung 
die Reaktionsfähigkeit der Adressaten schwächt. Unübersehbar stellt dies an die 
Systematik der Informationspflichten wie die sachgerechte Ordnung der Kom-
munikation steigende Anforderungen.

II. Fortschreitende Informationsdichte und Folgen mangelnder 
Systematisierung

Unter diesem regulatorischen Druck müssen das System der Rechnungslegung 
der Unternehmen und das gesellschaftsrechtliche System guter Unternehmens-
führung immer zahlreichere und weitergehende Informationsanforderungen 
erfüllen. Zwar können und sollen diese Systeme nicht die Gesamtheit aller 
Informationen, etwa solcher, die sofortige Publizität im Kapitalmarktinteresse 
erfordert, aufnehmen. Einer periodisierten Unternehmensberichterstattung 
kommt aber die Aufgabe zu, die wesentlichen Informationen offenzulegen, sie 
zu konsolidieren und geordnet zusammenzufassen.

5 Vgl hierzu Hopt, ZIP 1998, S. 96, 101 ff.; Wiesner, ZIP 2000, S. 1792, 1794.
6 Vgl. allgemein Teichmann, Binnenmarktkonformes GesR, S. 198 ff.
7 Vgl. Werner, Ein Publizitätskonzept, S. 195 ff.; Henne, Information und Corporate Gov-

ernance, 2011, S. 53 ff.
8 Vgl. High Level Group of Company Law Experts, Report on a Modern Regulatory 

Frame  work for Company Law in Europe, European Commission, Brussels, 4. November 2002, 
Kap. II.3, S. 33 (abrufbar unter: http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/modern/ 
report_en.pdf).

9 Vgl. Europäische Kommission, Modernisierung des Gesellschaftsrechts und Verbes-
serung der Corporate Governance in der Europäischen Union – Aktionsplan, Brüssel, 21. Mai 
2003, KOM(2003) 284 endg.

10 Vgl. Europäische Kommission, Aktionsplan: Europäisches Gesellschaftsrecht und 
Corporate Governance – ein moderner Rechtsrahmen für engagiertere Aktionäre und besser 
überlebensfähige Unternehmen, Brüssel, 12. Dezember 2012, COM(2012) 740/2.

11 Vgl. Hopt, ZGR 2013, S. 165, 186.
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Diese Anforderungen treffen im Rechnungslegungsrecht des deutschen 
Handelsrechts auf ein Berichtssystem, das zwar im materiellen Bilanzrecht auf 
der Grundlage leitender Bilanzierungsprinzipien eine durchgebildete innere und 
äußere gesetzliche Systematik entwickelt hat.12 Im Bereich der zusätzlichen 
Informationen war es im konzeptionellen Ansatz aber eher nur darauf angelegt, 
im Anhang nach §§ 284, 285 HGB eine überschaubare Reihe ergänzender In-
formationen zur Erläuterung der klassischen Bilanzinstrumente aufzunehmen 
und im Lagebericht nach § 289 HGB einen generellen Überblick zur Lage des 
Unternehmens und seiner Entwicklung anzuordnen.

Waren Anhang und Lagebericht schon nach ihrem äußeren Aufbau ursprüng-
lich darauf angelegt, eine Reihe von Einzelinformationen aufzunehmen, die 
durch rechtsformspezifische Anforderungen ergänzt wurden, sind doch im 
Zuge der weiteren Entwicklung aus verschiedensten Anlässen weitere Infor-
mationspflichten unterschiedlichsten Inhalts und verschiedenster Zielrichtung 
aufgenommen worden. Teils betreffen sie bilanzrechtliche Inhalte wie etwa 
Zusatzinformationen, um spezifische Aspekte der im materiellen Bilanzrecht 
nicht angelegten Zeitwertbilanzierung abzufedern, teils aber auch Elemente, die 
Risikomanagementsysteme betreffen oder die Transparenz als Steuerungs- und 
Corporate Governance-Instrument einsetzen, um die Unternehmensführung 
und -kontrolle zu verbessern. Diesen auf Verhaltenssteuerung zielenden Trans-
parenzpflichten ist jüngst in § 289a HGB die bisher an anderer Stelle verankerte 
Corporate Governance-Erklärung zusammen mit einem nochmals erweiterten 
Pflichtenkatalog, nach dem Unternehmensführungspraktiken offenzulegen sind, 
als Lageberichtskomponente in einer weiteren Vorschrift hinzugefügt worden.

Insgesamt unterlagen und unterliegen Anhang und Lagebericht permanenten 
Reformen und Weiterentwicklungen. Diese waren punktuell angelegt – zu einer 
Reform, die sich gesamthaft der systematischen äußeren und inneren Durchbil-
dung der Normen zu Anhang und Lagebericht angenommen hätte, kam es nicht.

1) Regelungsumfang und -dichte

Diese Entwicklung hat zunächst gravierende Folgen für die Informationslast 
der informationsverpflichteten Unternehmen. Nicht nur ist die bloße Zahl der 
einzelnen Informationspflichten gestiegen. Eine börsennotierte Aktiengesell-
schaft hatte nach dem Bilanzrichtliniengesetz13 insgesamt 57, aktuell hat sie 
mehr als 88 einzelne gesetzliche Angabepflichten in Anhang und Lagebericht zu 
beachten14. Noch deutlicher wurde die Regelungsdichte verstärkt. Die in § 285 

12 Vgl. Beisse, in: FS Moxter, S. 5, 13 ff.
13 Vgl. die Auflistung bei Biener/Berneke/Niggemann, Bilanzrichtliniengesetz, S. 249, 

Fn. 1.
14 Vgl. die dieser Untersuchung zugrundeliegende Auflistung im Anhang I. Farr, Checklis-

te für die Aufstellung, Prüfung und Offenlegung des Anhangs der AG/KGaA, 6. Auflage 2012, 
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gelisteten „Sonstigen Pflichtangaben“ haben sich seit 1985 von ursprünglich 14 
auf 29 erhöht.

Auch Umfang und Komplexität der einzelnen Angaben, Detailinformationen 
und Erläuterungen haben qualitativ und quantitativ erheblich zugenommen. 
So bestand ein vollständiger Anhang (einschließlich Konzernanhang) bereits 
1995 aus mehr als 350 einzelnen Informationselementen15. Für den Lagebericht 
lassen sich nach dem einschlägigen DRS-Standard16 mehr als 180 einzelne In-
formationselemente identifizieren.17 Der beachtliche Umfang von Rechnungs-
legungsstandards zu einzelnen Angabepflichten, insbesondere des DRS 17 zur 
Berichterstattung über die Vergütung von Organmitgliedern,18 macht die bereits 
heute erreichte Komplexität deutlich. Die Zahl der Angabepflichten wie ihr 
Umfang werden unter einem fortdauernden regulatorischen Transparenzdruck 
weiter zunehmen und lassen sich nur noch über umfangreiche Checklisten nach-
verfolgen19. Dagegen gibt ein zunehmend unübersichtliches und verstreutes 
Normengefüge den Unternehmen wenig direkte Hilfe; fehlende oder brüchige 
innere Sinnzusammenhänge und eine zersplitterte Verteilung immer weiterer 
Themenkreise auf verschiedene Berichtsinstrumente erschweren es, die Normen 
sinnhaft zu befolgen. Die Symptome möglicher systematischer Schwächen in 
der äußeren Normenentwicklung nehmen indessen zu.

2) Inhaltliche Redundanzen und Doppelangaben

Indem die gesetzlichen Regelungen jeweils einzelanlassbezogen fortgeschrieben 
wurden, erhöhte sich nicht nur die Zahl der einzelnen Berichtspflichten massiv, 
auch die Themengebiete weiteten sich aus und wurden immer facettenreicher. In 
diesem ständig fortschreitenden Entwicklungsprozess ergaben sich zunehmend 
inhaltliche Redundanzen. Solche Redundanzen erhöhen die Informationskom-
plexität und wirken so einer effizienten Vermittlung entscheidungsrelevanter 
Informationen entgegen.20

S. 4–17, listet unter Einbeziehung u. a. auch transitorischer Sachverhalte und Regelungen nach 
dem EGHGB sogar insgesamt 88 Angabepflichten nur für den Anhang auf.

15 Vgl. den Kriterienkatalog bei Armeloh, Die Berichterstattung im Anhang, S. 46 und An-
gabenübersicht S. 49 ff.

16 Deutscher Rechnungslegungsstandard Nr. 20 (DRS 20) – Konzernlagebericht – vom 
14. September 2012.

17 Vgl. Fink/Kajüter/Winkeljohann, Lageberichterstattung, S. 309–326.
18 Deutscher Rechnungslegungsstandard Nr. 17 (DRS 17) vom 13. Dezember 2010, Be-

richterstattung über die Vergütung der Organmitglieder, mit einem Umfang von ca. 60 DIN A4 
Normseiten.

19 Aktualisierte Checklisten für Anhang und Lagebericht wie etwa Farr, Checkliste für die 
Aufstellung, Prüfung und Offenlegung des Anhangs der AG/KGaA erscheinen nahezu jährlich.

20 Vgl. Baetge/Brüggemann/Haenelt, BB 2007, S. 187, 188; Prigge, KoR 2006, S. 252 f.; 
ders. Konzernlageberichterstattung, S. 97–87; Heuser/Theile, GmbHR 2005, S. 201, 206.
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Von den berichtspflichtigen Unternehmen noch beherrschbar sind Redundan-
zen innerhalb eines einzelnen Berichtsinstruments, etwa innerhalb des Lagebe-
richts zwischen dem allgemeinen Risikobericht nach § 289 Abs. 2 Nr. 2 HGB 
und dem für kapitalmarktorientierte Kapitalgesellschaften vorgeschriebenen 
Bericht über das interne Kontroll- und Risikomanagementsystem für den Rech-
nungslegungsprozess (§ 289 Abs. 5 HGB). Hier ist die Zusammenfassung in 
einem einheitlichen Risikoberichtsabschnitt des Lageberichts den Unternehmen 
überlassen.21 Eine geschlossen darstellende Risikoberichterstattung („Risiko-
bericht aus einem Guss“) ist damit aber auch nicht gesetzlich gesichert.

Zudem kam es bereits teilweise dazu, dass Berichtsinhalte sachlich willkür-
lich erscheinend auf die Berichtsinstrumente Anhang und Lagebericht verteilt 
wurden, so dass sich de lege lata sogar Doppelangaben ergeben. Der Gesetzgeber 
versucht zwar, diesem speziellen Problem zu begegnen, indem er Verweise auf 
die Angaben im jeweils anderen Berichtsinstrument (beispielsweise § 289 Abs. 4 
S. 2 HGB) oder sogar eine einheitliche Darstellung in einem Berichtsinstrument 
(beispielsweise § 289 Abs. 2 Nr. 5 HGB) zulässt. Jedoch verbleiben unverändert 
Doppelangaben, etwa bei den Anhangsangaben zu aktivierten immateriellen 
Vermögensgegenständen (§ 285 Nr. 22 HGB) und dem Forschungs- und Ent-
wicklungsbericht des Lageberichts (§ 289 Abs. 2 Nr. 3 HGB).22 Überdies folgen 
die fragmentarischen Regelungen zu Doppelangaben ihrerseits keiner geschlos-
senen Konzeption. Nur Überschneidungen im übernahmerechtlichen Teil des 
Lageberichts (§ 289 Abs. 4 HGB) müssen mit entsprechenden Anhangsangaben 
zugunsten einer zwingenden und nur im Anhang möglichen Angabe vermieden 
werden23; andere Doppelangaben können von den Unternehmen vermieden 
werden, müssen es aber nicht.24 Bei ersteren schützt ein Verweis auf die im 
anderen Berichtsinstrument erfolgende Angabe den Adressaten gegen mögliche 
Fehlschlüsse (§ 289 Abs. 4 S. 2 HGB), bei letzteren wiederum nicht.

Die Wahlrechte zur Vermeidung von Doppelangaben führen zudem zu weite-
ren Systembrüchen. Da Anhang und Lagebericht unterschiedlichen innergesell-

21 Vgl. Regierungsentwurf zum BilMoG, BT-Drucks. 16/10067, S. 77; Kirsch, BBP 2010, 
S. 18, 19.

22 Die Anhangangaben zu selbst geschaffenen immateriellen Vermögensgegenständen 
(§ 285 Nr. 22 HGB) dürfen, obwohl sie auch Aufschluss über die innovative Tätigkeit geben 
können (Regierungsentwurf zum BilMoG, BT-Drucks. 16/10067, S. 73) nicht durch solche im 
Forschungs- und Entwicklungsbericht des Lageberichts ersetzt werden, sondern sind unver-
ändert doppelt anzugeben, Kessler, in: MünchKomm BilanzR, § 285 HGB, Rn. 236; a. A. 
(Redaktionsversehen) Kirsch, BBP 2010, S. 18, 20.

23 § 289 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 HGB mit § 160 Abs. 1 Nr. 3 AktG; § 289 Abs. 4 S. 1 Nr. 3 mit § 160 
Abs. 1 Nr. 8 AktG und § 285 Nr. 14 HGB; § 289 Abs. 4 S. 1 Nr. 9 HGB mit § 285 Nr. 9 lit. a) 
S. 5–8 HGB.

24 § 298 Abs. 2 Nr. 5 S. 2 HGB – Vergütungsbericht für Vergütungsangaben nach § 285 Nr. 9 
lit. a) S. 5–8 HGB; ähnlich § 285 Nr. 22 letzter Hs. HGB – Angaben zu Bewertungseinheiten 
und Risiken und § 289 Abs. 2 Nr. 2 HGB – Risikobericht, zu letzteren Kirsch, BBP 2010, S. 18, 
19.
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schaftlichen Verantwortlichkeiten und Prüfungsmaßstäben bei der Abschluss-
prüfung unterliegen25, kann der Vorstand durch die Wahl des Lageberichts statt 
des Anhangs sogar die Mitwirkungsmöglichkeit des Aufsichtsrats und zugleich 
die Prüfungsmöglichkeiten des Abschlussprüfers einschränken. Wird über die 
individuelle Vorstandsvergütung statt im Anhang im Vergütungsbericht (§ 289 
Abs. 2 Nr. 5 HGB) berichtet, entfällt für unrichtige Angaben sogar die Buß-
geldbewehrung, da fehlende oder unrichtige Lageberichtsangaben nach § 298 
Abs. 2 HGB nicht unter Bußgeldandrohung stehen.26 Ein Unternehmen, das zur 
Vermeidung doppelter Angabe der Gesamtvergütung im Anhang auf die Angabe 
der Gesamtvergütung im Lagebericht verweist, begeht „nur“ einen im Prüfungs-
bericht zu vermerkenden Gesetzesverstoß, wenn auch im Bestätigungsvermerk 
keine Konsequenzen zu ziehen sind.27

All diese gesetzgeberischen Bemühungen führten nur zu einer Symptombe-
handlung mit weiteren Inkonsistenzen und nicht zu einer Lösung der wirklichen 
Probleme, die eine unsystematische Verteilung von Inhalten mit sich bringt. Die 
Frage danach, wo die einzelnen Berichtspflichten jeweils sachlich und inhalt-
lich zutreffend zu verankern sind, beantwortet im Einzelfall oft eher ein „Roma 
locuta, causa finita“,28 als ein inhaltlich homogen aus einem Gesamtsystem 
abgeleitetes Informationskonzept der gesetzlichen Pflichtangaben.

3) Qualität der Berichterstattung

Auch deshalb muss wenig verwundern, dass die Qualität der Berichterstattung 
gerade in Anhang und Lagebericht erhebliche Schwächen zeigt.

Umfangreiche ältere empirische Untersuchungen zum Anhang von Aktien-
gesellschaften – freilich solcher Gesellschaften, die an guter Berichtspraxis 
besonders interessiert gewesen sein dürften29 – ergaben insgesamt noch befrie-
digende Ergebnisse, zeigten aber auch signifikante Teildefizite auf.30 Jüngste 
Teiluntersuchungen von neu eingeführten Anhangsangaben von Aktiengesell-

25 Den Anhang als Teil des Jahresabschlusses und damit die Anhangangaben hat der 
Aufsichtsrat zu billigen, den Lagebericht dagegen nur zu prüfen, § 171 Abs. 2 S. 4 AktG und 
darüber der Hauptversammlung zu berichten. Der Lagebericht unterliegt nur eingeschränkter 
Abschlussprüfung mit modifiziertem Abschlussvermerk, §§ 317 Abs. 2, 322 Abs. 6 HGB und 
unten § 1B. I und § 8.

26 § 334 Abs. 1 Nr. 3 HGB, der § 298 Abs. 2 HGB von der Bußgeldandrohung ausnimmt, vs. 
§ 334 Abs. 1 Nr. 1b HGB, der alle Anhangangaben erfasst.

27 Vgl. IdW PS 345, IDW PS 345 Auswirkungen des Deutschen Corporate Governance 
Kodex auf die Abschlussprüfung vom 6. Spetember 2012 (Stand 2012), Ziff. 19a.

28 Vgl. Claussen, in: Kölner Komm RechnungslegungsR, § 289 Rn. 56.
29 Vgl. Armeloh, Die Berichterstattung im Anhang, S. 97 (Geschäftsberichte 1995 von 150 

börsennotierten Kapitalgesellschaften, die am Wettbewerb „Der beste Geschäftsbericht“ teil-
nahmen).

30 Vgl. Armeloh, Die Berichterstattung im Anhang, S. 265 ff. Durchschnittsurteil 59 % bei 
verpflichtenden, 19 % bei (seinerzeit noch) freiwilligen Angaben, Defizite bei Bilanzierungs- 
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schaften31 zeigen Schwächen nicht nur im Hinblick auf die benötigte „Lern-
kurve“ auf, sondern identifizieren schwerere Transparenzdefizite bei besonders 
komplexen Angaben32. Deutliche Zurückhaltung besteht auch bei governance-
bezogenen Anhangsangaben.33

Die Deutsche Prüfstelle für Rechnungslegung hat entsprechend die unzurei-
chende Qualität der Berichterstattung in Lagebericht und Anhang als Haupt-
ursachen für die von ihr festgestellte hohe Fehlerquote der überprüften Jahres-
abschlüsse identifiziert.34 So lässt die Qualität der Berichte darauf schließen, 
dass das umfangreiche Pflichtenprogramm in seiner derzeitigen Ordnung immer 
weniger handhabbar und rechtssicher ist.

4) Folgen für den Informationsnutzen

Die Schwächen in der Systematisierung des Normenbestands wirken sich vor 
allem negativ auf den angestrebten Informationsnutzen der Adressaten aus. 
Zwar wird die informatorische Gesamtmenge zunächst grob in die beiden Be-
richtsinstrumente aufgebrochen. Für diese ist jedoch, anders als für die an strikte 
und systematische Ausweispflichten ausgerichtete Bilanz und die Gewinn- und 
Verlustrechnung, dem Aufsteller kein festes oder jedenfalls einer homogenen 
inneren Ordnung folgendes Berichtsformat vorgegeben.35 Die gesetzlichen Re-
gelungen legen stattdessen zunächst beim Anhang eine Berichterstattung in un-
geordneter Reihung und beim Lagebericht in Themenblöcken ohne festgelegte 
Reihenfolge nahe. Zwar entwickeln sich in der Praxis im langjährigen Gebrauch 

Bewertungs- (44 %) und Konsolidierungsmethoden (41 %). Relativ bessere Ergebnisse bei 
großen AGs, solchen im Streubesitz und Notierung im DAX 30 bzw. DAX 100.

31 Vgl. von Keitz/Gloth, DB 2013, S. 129 ff., 185 ff. (Abschlüsse 2011 von 54 im Dax, M-
Dax und Daxplus Family-Index gelistete Gesellschaften (Bilanzsumme bis 78,7 Mrd. €, Umsatz 
bis 69,5 Mrd. €. Angaben zur Größenverteilung der Stichprobe fehlen.)); BDI/Ernst&Young/
DHBW, Das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz in der Praxis mittelständischer Unternehmen 
(1.900 Konzernabschlüsse nicht kapitalmarktorientierter Unternehmen aus 2010; abrufbar 
unter: http://www.bdi.eu/download_content/Marketing/327–2011_BilMoG_web.pdf.).

32 Insbesondere bei Pensionsverpflichtungen, § 285 Nr. 24, 25 HGB (von Keitz/Gloth, DB 
2013, 129, 136; BDI/Ernst&Young/DHBW, Das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz in der 
Praxis mittelständischer Unternehmen, S. 26), latenten Steuern (BDI/Ernst&Young/DHBW, 
Das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz in der Praxis mittelständischer Unternehmen, S. 34), 
unzureichende Anhangsangaben bei der Rückstellungsbewertung (BDI/Ernst&Young/DHBW, 
Das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz in der Praxis mittelständischer Unternehmen, S. 20, 
23, 24) und außerbilanziellen Geschäften (BDI/Ernst&Young/DHBW, Das Bilanzrechtsmoder-
nisierungsgesetz in der Praxis mittelständischer Unternehmen, S. 46).

33 Geschäfte mit nahestehenden Personen (§ 285 Nr. 21), vgl. BDI/Ernst&Young/DHBW, 
Das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz in der Praxis mittelständischer Unternehmen S. 47; 
von Keitz/Gloth , DB 2013, 185, 190.

34 Deutsche Prüfstelle für Rechnungslegung, Tätigkeitsbericht 2011, S. 3, 7, abrufbar unter 
http://www.frep.info/docs/jahresberichte/2011/2011_tb_pruefstelle.pdf.

35 Zur Diskussion im Rahmen des Bilanzrichtliniengesetzes 1985 vgl. Semmler, ZGR 
Sonderheft 2, S. 177, 182.
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Grobstandards des Berichtsaufbaus.36 Diese müssen sich jedoch erst etablieren. 
Selbst diese fragile „Ordnung der guten Praxis“ kann aber eine mangelnde in-
nere und inhaltliche Systematik nicht überwinden, wenn der Informationsadres-
sat, um thematisch eng verknüpfte Themenfelder – wie etwa den Aspekten der 
Corporate Governance – zu verfolgen, bald in den einen und bald in den anderen 
Berichtsteil geführt wird. Nur geordnete Informationen können letztlich von 
den Adressaten, insbesondere den Kapitalmarktteilnehmern, aufgenommen und 
effizient verarbeitet werden. Nur durch eine an den Bedürfnissen der Adressaten 
ausgerichtete, geordnete und themenorientierte Systematik kann die Gefahr 
einer Informationsüberflutung vermieden werden.

B. Nutzen einer Systematisierung

Gesetze zu systematisieren, ist ein zentrales Anliegen der Rechtswissenschaft. 
Systematisierung zielt nicht auf formal-logische Begrifflichkeit, sondern darauf, 
die Rechtsordnung und ihre Teilordnungen durch systemleitende Prinzipien 
wertungsmäßig folgerichtig zu entwickeln.37 Normbefehle und die in ihnen zum 
Ausdruck kommenden Wertungen müssen aufeinander abgestimmt und folge-
richtig durchgeführt werden.38 Leitende Prinzipien folgerichtig durchzuführen, 
soll, einem sachlichen Gerechtigkeitsgebot folgend, „Gleiches gleich und Un-
gleiches nach dem Maß seiner Verschiedenheit ungleich behandeln“39. Dieses 
Systemdenken hat gerade im Gesellschaftsrecht zentrale Bedeutung.40

I. Rechtsdogmatischer Nutzen einer Systematisierung

Diese Forderungen richten sich bereits an das äußere System gesetzlicher 
Regelungen. Wenn im Laufe der Zeit Gesetze durch den deutschen und euro-
päischen Gesetzgeber rechtsfortbildend weiterentwickelt und deshalb Informa-
tionspflichten etabliert werden, stellt sich stets die Frage, wo diese Neuerungen 
systematisch folgerichtig zu verorten sind. Ob die jeweiligen Entscheidungen 
immer auf systematischen Überlegungen eines Sachzusammenhangs oder 
anderer Kriterien aufbauen und insbesondere ein sachlogischen Prinzipien 
folgendes Informationsbild generieren, ist nur die erste Frage. Denn neben der 
Entscheidung, wo die neuen Vorgaben formal verankert werden sollen, hat die 

36 Vgl. für den Anhang nach dem Bilanzrichtliniengesetz 1985 Armeloh, Die Bericht-
erstattung im Anhang, Rn. 97 ff.

37 Vgl. Canaris, Systemdenken und Systembegriff in der Jurisprudenz, S. 11 ff., 18.
38 Vgl. Riesenhuber, System und Prinzipien des Europäischen Vertragsrechts, S. 4 ff.
39 Hommelhoff/Riesenhuber, Systembildung und Systemlücken in Kerngebieten des Euro-

päischen Privatrechts, S. 259, S. 261 m. w. Nachw.
40 Vgl. Lutter, ZGR 1998, S. 397, 398.
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